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Entwürfe für Novellen zum SchOG, Pflichtschulerhaltungs­
Grundsatzgesetz, Schulzeitgesetz, SchUG sowie Landeslehrer­
Dienstrechtsgesetz im Zusammenhang mit der Einführung eines 
flexiblen Modells ganztägiger Schulformen 

Zu ob. Bezug übermittelt der Landesschulrat für NÖ eine 

Stellungnahme mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme. 

üh ende Präsident 
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Landesschulrat für Niederösterreich 

S tel I u n g nah m e 

zu den Entwürfen von Novellen zum Schulorganisationsgesetz, 
Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz, SChulzeitgesetz, 
Schulunterrichtsgesetz sowie Landeslehrer-Dienstrechts­

gesetz im Zusammenhang mit de'r Einführung eines 
flexiblen Modells ganztägiger Schulformen 

Bei den Schulformen, in denen neben dem Unterrichtsteil ein 

Betreuungsteil angeboten wird, muß sichergestellt sein, daß 

die Freiwilligkeit der Teilnahme gegeben ist. 

Das Recht, über die Teilnahme oder Nichtteilnahme am Betreuungs­

teil zu entscheiden, muß jedem Erziehungsberechtigten für seine 

Kinder gewährleistet bleiben. Es darf jedoch darauf hingewiesen 

werden, daß die finanzielle Belastung für einkommensschwache 

Eltern unter Umständen gerade diejenigen Gruppen vom Besuch 

ganztägiger Schulformen ausschließen könnte, welche sie besonders 

benötigen. Auch darf darauf hingewiesen werden, daß im Hinblick 

auf die Belastung von Gemeinden und der Länder vermutlich 

entsprechende negative Stellungnahmen zu erwarten sein werden. 

Im Sinne der Flexibilität sollte der § 8 SchOG derart gestaltet 

werden, daß Variationen hinsichtlich der zeitlichen Verteilung 

von Unterrichts- und Betreuungsteil bzw. zusätzliche Stunden 

ermöglicht werden. 

Es erscheint auch unbedingt notwendig, daß die Schaffung von 

derartigen Schulformen auch ab der 9. Schulstufe ermöglicht wird. 
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